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Wien ,amMontag ,den6 .Mai1929 ErstoAusgabe.
- - - - - - - - - - — - - — - - - - - - - - ¬

GoldeneHochzeiter .DieEhepaareJakobundMarieBastl ,JosefundRosalieDiem,
Antonind EleonoreStaudner ,Josef undAnnaWawraundFerdinandundTheresia
ZottlfeiertendieserTagedasFestihrer goldenenHochzeit .In Vertretungdes
BürgermeistersüberreichteamtsführenderStadtratRichterdenJubelpaarendie
Ehrengabe der Stadt Wien .

- . - -- - . —. ——. —. -—
Ueber60. 000SchillingSammeltagergebnisderKinderrettungswoche.Bekanntlich
wurdedie vergangeneWochevomWienerJugendhilfswerkdieKinderrettungs¬
wocheabgehaltenundamSamstagundSonntageine Straasensammlungdurchge¬
führt .Diese ergab einen Ertrag von über 60 . 000Schilling .Dieses Ergebnis ist

um7000 Schilling besser als im Vorjahr .Soweit die Ergebnisse bis jetzt vor¬
liegen ,wurdenin den einzelnen Bezirkenfolgende Beträge gesammelt :InMeid¬
ling 7500Schilling,in der Inneren Stadt 1900Schilling ,auf demAlsergrund
1700Schilling ,in Hernals1200Schilling ,in Währing3700Schilling ,aufdem
Neubau3500Schilling ,in der LeopoldstadtundBrigittenau je 3300Schilling ,
auf der Landstrasse 3100 Schilling ,in Ottakring 2800 Schilling ,inMargareten
2700 Schilling,in Hietzing 2600 Schilling,in Favoriten 2500 Schilling ,in Döb - ¬

ling 2300Schilling und in Fünfhausund Marishilf je 2100Schilling .Dadie
HäusersammlungerfahrungsgemässdendoppeltenErtrag liefert ,so dürftedas
Endergebnisder Kinderrettungswocherund 200 . 000Schilling betragen .

Hauspersonalabgabe auch bei getrennten Haushalten .Am3 .Mai fand vor demVer¬
waltungsgerichtshof die Verhandlung über mehrere Beschwerden gegen die Vor¬

schreibung der Hauspersonalabgabe für das zweite Halbjahr 1926,1927 und1928
statt . DieBeschwerden bekämpften die Entscheidungen der Abgabenbeschwerden¬

kommission insoweit ,als die Abgabe für die drei Halbjahre für zwei getrennte

Haushalte vorgeschrieben wurde ,deren einer in Wien und der zweite in Ur¬

gersbach geführt wurde .Die Beschwerden wurden als unbegründet abgewiesen .In

der Begründung führte der Präsident des Verwaltungsgerichtshofes aus ,dass es
sich in allen Beschwerdefällen um eine bloss vorübergehende Ahwesenheit des

Beschwerdeführersmit seinem Hausstandegehandelt habe ,durch die imSinne
des Paragraph 1,Absatz 6 ,des Hauspersonalabgabegesetzes die Abgabepflicht

nicht berührt werde . DieAuffassung des Beschwerdeführers ,dass zwei getrennte
Haushalte vorliegen ,und zwar sein eigener in Wien und der von seiner Gattin
geführte Haushalt in Urgersbach ,treffe nicht zu . Dadie Ehe des Beschwerde¬führers weder getrennt noch geschieden sei ,müsse der Haushalt in Urgers¬
bach ,dem die Gattin des Beschwerdeführens vorstehe ,als Teil des Wiener Haus¬
haltes ( des Beschwerdef ührers )betrachtet werden .
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